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Wien, 25. Oktober 2012
GZ 3OO.797lOO3-281112

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Bundesstraßen-Mautgesetz 2OO2 geändert wird

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rechnungshof dankt für die mit Schreiben vom 26. September 2O12,
GZ. BMVIT-323.54o1oo49-I1K212012, erfolgte Ûbermittlung des Entwurfs eines Bundes-
gesetzes, mit dem das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 geändert wird und nimmt zur
Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens
aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle wie folgt Stellung:

Zur Darstetlung der finanziellen Auswirkungen

Den Erläuterungen zu den ñnanziellen Auswirkungen zufolge könnte derzeit noch nicht
mit hinreichender Bestimmtheit angegeben werden, ob, wann und in welcher Gesamt-
höhe für den Bund im Zusammenhang mit der Registrierung von Mautdienstanbietern
und mit der Führung des Registers zusätzliche Kosten anfallen würden. Kosten würden
gegebenenfalls aber nur fallweise und in geringer Höhe entstehen. Die von den Streit-
parteien im Einzelfall zu tragenden Kosten der Tätigkeit der Vermittlungsstelle sollten
durch ein gesetzlich festgesetztes pauschales Vermittlungsentgelt abgegolten werden.
Mit der vorgeschlagenen gesetzlichen Maßnahme wäre bei den Bezirksverwaltungsbe-
hörden mit einer geringfügigen Mehrbelastung durch Strafoerfahren im Zusammenhang
mit der Einführung eines Verwaltungsstraftatbestandes der Mautprellerei durch den
Zulassungsbesitzer zu rechnen. Die Mehrkosten würden sich jedoch in Grenzen halten,
weil die Tat durch Zahlung einer Ersatzmaut straflos werden würde und nach den
Erfahrungen der ASFINAG damit zu rechnen wäre, dass ca. 90 0/o der Ersatzmautauf-
forderungen entsprochen werden würde.

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass im vorliegenden Entwurf keine Angaben zur
durchschnittlichen Höhe der Kosten für die Durchführung eines Verfahrens wegen
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Mautprellerei enthalten sind. Weiters geht aus den Erläuterungen nicht hervor, in
welchem Umfang Einnahmen durch die Möglichkeit zur Leistung einer Ersatzmaut
erwartet werden sowie in welcher Höhe Kosten bei der ASFINAG betreffend der
Erstellung der Vorgaben für Anbieter des europäischen elektronischen Mautdienstes
sowie für den Abschluss darauf auf'bauender verträge erwartet werden.

Gemäß S 14 BHG ist jedem Entwurf einer neuen rechtsetzenden Maßnahme von dem
Bundesminister, in dessen Wirkungsbereich der Entwurf ausgearbeitet wurde, eine den
Richtlinien gemäß S 14 Abs. 5 BHG entsprechende Darstellung der finanziellen Auswir-
kungen anzuschließen.

Die Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen entsprechen daher insofern nicht
den Anforderungen des S 14 BHG und den hiezu ergangenen Richtlinien des Bundes-
ministers für Finanzen, BGBI. II Nr. 50/1999 i.d.g.F.

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des National-
rates und dem Bundesministerium für Finanzen übermittelt.

Mit fieundlichen Grüßen

Der Präsident:
Dr. Josef Moser

F.d.R.d.A.:

,., .,1 ,. I
"l / t'o''+

11/SN-416/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




